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Satzung über die Verringerung 
der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter des Rates der 

Gemeinde Senden 
vom 02.05.2008 

 
(veröffentlicht im Abl. 03/08, Seite 57 - 58) 

 
 

Auf Grund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) in der zurzeit gültigen 
Fassung in Verbindung mit § 3 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes 
(KWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.06.1998 (GV 
NW S. 454) zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV NW 
S. 374) hat der Rat der Gemeinde Senden am 24.04.2008 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 
Die Zahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter des Rates der 
Gemeinde Senden wird gem. § 3 Abs. 2 KWahlG um 4 auf 34 verringert. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
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